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Vorwort 

Dieses kleine Kompendium soll auch in der achten Auflage Studie-
rende aller Semester sowie Referendarinnen und Referendare beim 
Einprägen und Wiederholen strafrechtlicher Definitionen unterstützen. 
Nicht prüfungsrelevante oder nur ganz selten in der Ausbildung erfor-
derliche Tatbestände und Definitionen wurden wie schon in den bishe-
rigen Auflagen weggelassen. Das Ergebnis sind die in knapper Form 
dargestellten wichtigsten strafrechtlichen Vokabeln. Rechtsstand des 
Werkes ist Mitte Februar 2019. Über Ihre vielen Anregungen zur 
Aufnahme neuer Schemata und zur Korrektur und Anpassung von 
Inkonsistenzen im Werk möchten wir uns an dieser Stelle sehr herzlich 
bedanken! 

Über konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge freuen wir 
uns auch weiterhin jederzeit unter jurakompakt@beck.de.  

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern nach wie vor viel Glück 
und Erfolg in den Prüfungen! 
 
Greifswald/München, im März 2019 Christian Fahl 

Klaus Winkler  
 
 





Zum Gebrauch der Definitionen 

Die Definition eines Tatbestands- oder Begriffsmerkmals ist nur ein 
(kleiner) Schritt der Subsumtion. Der erste ist die Nennung des jewei-
ligen Merkmals. Danach erfolgt die Definition des Merkmals, sofern 
nicht – wegen unproblematischer Deckungsgleichheit mit Sachver-
haltsangaben – ohne eine solche sogleich subsumiert werden kann. 
Häufig schließt sich daran noch ein Meinungsstreit an, z.B. kann die 
Ingerenz als vorausgegangenes gefahrschaffendes Tun definiert wer-
den (vgl. § 13) – umstritten ist aber, ob dieses auch „pflichtwidrig“ 
gewesen sein muss. Das vorliegende Heftlein will in diesem Streit, der 
in allen gängigen Lehrbüchern nachgelesen werden kann, keine Stel-
lung beziehen. Es kann daher auch die Anschaffung eines Lehrbuches 
nicht ersparen. Dort, wo andere Definitionen als die hier angebotenen 
existieren, laufen sie entweder bei Anwendung auf den Fall auf dassel-
be hinaus, oder es muss in Klausuren und Hausarbeiten wiederum 
Streit geführt werden, welche die richtige ist.  

Zum Gebrauch der Schemata 

So wie vor einer unreflektierten Übernahme der Definitionen muss 
auch vor unkritischer Übernahme der hier vorgeschlagenen Schemata 
gewarnt werden: Die Schemata sollen Studierenden den Aufbau der 
Prüfung erleichtern und Antwort geben auf die Frage, an welcher 
Stelle im Deliktsaufbau eine im Definitionsteil angebotene Definition 
eine Rolle spielt. Manchmal kann man darüber streiten, wo ein Merk-
mal zu prüfen ist, ob z.B. „unbefugt“ in den Tatbestand oder in die 
Rechtswidrigkeit gehört, was sich freilich schon in der jeweiligen 
Definition ausdrückt. In § 231 II ließe sich statt eines unverbindlichen 
Hinweises auf Rechtswidrigkeit und Schuld wie im hier vorgeschlage-
nen Schema mit guten Gründen auch ein „persönlicher Strafausschlie-
ßungsgrund“ sehen; bei nahezu allen hier als „objektive Bedingung der 
Strafbarkeit“ eingeordneten Merkmalen lässt sich darüber streiten, ob 
es nicht doch Tatbestandsmerkmale sind, die daher dort zu prüfen sind, 
ganz abgesehen davon, ob man solche Bedingungen im Anschluss an 
Rechtswidrigkeit und Schuld oder wie hier als „Tatbestandsannex“ 



Zum Gebrauch der Schemata VIII

prüft. Die Mordmerkmale kann man statt als Tatbestandsmerkmale 
auch als besondere Schuldmerkmale begreifen und dort einordnen. Die 
Rücksichtslosigkeit bei § 315c, die hier als besonderes Schuldmerkmal 
verstanden wird, ließe sich auch in den objektiven oder subjektiven 
Tatbestand einordnen. Manchmal erfindet die Rechtsprechung auch 
neue Merkmale, über deren Berechtigung häufig ebenso gestritten 
werden kann wie über deren Einordnung, z.B. die bei §§ 239a, b bei 
Zwei-Personen-Verhältnissen in der Bemächtigungsalternative erfor-
derliche „Stabilisierung“, die andere im subjektiven Tatbestand (bei 
der Nötigungs- bzw. Erpressungsausnutzungsabsicht) prüfen. Nicht 
alle Prüfungsstationen, die im Schema auftauchen, müssen bei der 
Falllösung auch relevant werden: Kausalität, objektive Zurechnung, 
Kategorien wie Rechtswidrigkeit und Schuld, können entfallen, wenn 
es dazu nichts Fallspezifisches zu sagen gibt. Auch an die vorgeschla-
gene Prüfungsreihenfolge muss man sich nicht sklavisch halten, so 
kann man z.B. beim fahrlässigen Unterlassungsdelikt die Frage des 
Einstehenmüssens vorziehen, wenn klar keine Garantenstellung vor-
liegt, und den Aufbau so an die Probleme anpassen. Ob eine „Vorprü-
fung“ generell verboten oder zumindest beim Versuch erlaubt ist, weil 
man sonst keinen Anknüpfungspunkt z.B. für die Frage der Strafbar-
keit des Versuchs beim erfolgsqualifizierten Delikt hat, wie ein er-
folgsqualifiziertes Delikt überhaupt aufzubauen ist, ob es dem Vorsatz- 
oder dem Fahrlässigkeitsaufbau folgt und wie das erst bei Vorsatz-
Fahrlässigkeits-Kombinationen ist, darüber kann ebenfalls gestritten 
werden – aber nicht in einer Falllösung. Da gilt: Über Aufbaufragen 
wird nicht gestritten und der Aufbau wird auch nicht erklärt! 
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